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Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften  

– Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel 
Verkündungsblatt Nr. 50/20 

Auf der Grundlage von § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26.02.2007, zuletzt 

geändert am 11.09.2019 (Nds. GVBl. S. 261), hat das Präsidium der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften – 

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel am 15.10.2020 der Änderung der Prüfungsordnungen für die konsekutiven 

Masterstudiengänge „International Law and Business“, „Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie“ und 

„Finance, Tax and Company Law“ (Verkündungsblatt Nr. 28/2020) zugestimmt. 

 

Folgende Korrekturen werden aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats Recht vom 14.09.2020 vorgenommen: 

 

Die Prüfungsordnung für die konsekutiven Masterstudiengänge „International Law and Business“, „Recht, Personal-

management und Personalpsychologie“ und „Finance, Tax and Company Law“ der Fakultät Recht wird wie folgt geändert: 

 

 In § 5 Abs. 3 S. 1 wird der Passus „mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung,“ ersatzlos ge-

strichen. § 5 Abs. 3 erhält damit die folgende Fassung:  

(3) 1Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass der oder dem Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gegeben 
werden, wenn sie nicht schon bekannt sind. 2Will oder kann ein Prüfender oder eine Prüfende seiner bzw. ihrer Prüfungsverpflich-
tung nicht nachkommen, hat der Prüfungsausschuss nach Anhörung des oder der Studierenden einen anderen geeigneten Prüfen-
den oder eine andere geeignete Prüfende zu benennen. 

 Änderung der Darstellung und Bezeichnung des Fächerkataloges des Wahlmoduls MP05 Forschungs- und Bera-
tungsprojekt in Anlage 1b: Masterstudiengang Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie: 

 

Anlage 1b) Masterstudiengang „Recht, Personalmanagement und Personalpsychologie“ 

Modul und zugehörige Lehrveranstaltungen 
Prüfungs-
formen  

LP pro Semester G 

1 2 3 
 

      

Modul MP05 Forschungs-/Beratungsprojekt*  R3/R3 3 6 
 

1 

 
 

* Wahl eines Schwerpunktes gemäß §3 MPO: 

Modul MP05 Forschungs-/Beratungsprojekt 
 

3 6 
 

1 

MP05.1F Schwerpunkt Forschung I R3 3 
   

MP05.1F Schwerpunkt Forschung II R3  6   

 

Modul MP05 Forschungs-/Beratungsprojekt 
 

3 6 
 

1 

MP05.1B Schwerpunkt Beratung I R3 3   
 

MP05.1B Schwerpunkt Beratung II R3  6  
 

 

Modul MP05 Forschungs-/Beratungsprojekt 
 

3 6 
 

1 

MP05.1R Schwerpunkt Recht I R3 3   
 

MP05.1R Schwerpunkt Recht II R3  6  
 

 
 
 
Diese Änderung tritt ab dem Wintersemester 2020/21 in Kraft. 


